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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hat sich die Zahl der niedergelassenen Hausärzte, Fachärzte und Zahnärzte
im Rems-Murr-Kreis von 2008 bis 2018 entwickelt (aufgeschlüsselt nach me-
dizinischem Fachgebiet, Städten und Gemeinden)?

2. Wie hoch ist aktuell der Versorgungsgrad im ambulanten Bereich im Rems-
Murr-Kreis (aufgeschlüsselt nach Hausärzten, Facharztgruppen und Zahnärzten
sowie nach Städten und Gemeinden)?

3. Ist aufgeschlüsselt nach Arztgruppen sowie Städten und Gemeinden eine Über-
bzw. Unterversorgung im Haus- und Facharztbereich im Rems-Murr-Kreis
festzustellen?

4. Wie stellt sich aufgeschlüsselt nach Arztgruppen sowie Städten und Gemein-
den die Altersstruktur der Mediziner im Rems-Murr-Kreis im ambulanten und
im stationären Bereich dar?

5. Wie wird sich voraussichtlich die demografische Entwicklung auf die Kran-
kenhäuser und Arztpraxen im Rems-Murr-Kreis auswirken (auch in Städten
und Gemeinden)?

6. Wie schätzt die Landesregierung die Entwicklung der ärztlichen Versorgung 
– differenziert nach Kliniken und Praxen – in den kommenden zehn Jahren im
Rems-Murr-Kreis ein?

7. Welche Bedeutung misst sie der Versorgung durch niedergelassene Haus- und
Fachärzte aufgrund der Zielsetzung bei, die pflegerische Versorgung stärker
ambulant und im Quartier auszurichten (landesweit und im Rems-Murr-Kreis)?

8. Wie viele Praxen mussten im Rems-Murr-Kreis in den vergangenen fünf Jah-
ren mangels eines Nachfolgers geschlossen werden (aufgeschlüsselt nach Städ-
ten und Gemeinden)?
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und
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9. Inwiefern bewertet die Landesregierung die gegenwärtige Bedarfsplanung der
Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg als angemessen unter Dar-
legung, wie sie hier ggf. Verbesserungen erreichen will?

10. Was unternimmt sie, um die haus- und fachärztliche Versorgung im Allge-
meinen und im Rems-Murr-Kreis im Besonderen zu verbessern (mit Angabe,
welche Programme und Initiativen es derzeit gibt)?

20. 02. 2019

Lorek CDU

B e g r ü n d u n g

Die Sicherstellung einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen ärztlichen
Versorgung ist wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge. Im Rems-Murr-
Kreis entwickelt sich die Versorgungssituation besonders im Bereich der Haut-
und Augenärzte aus Sicht der Menschen bedenklich. Die Kleine Anfrage soll vor
diesem Hintergrund Zahlen und Daten liefern, aber auch mögliche Maßnahmen
beleuchten.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 14. März 2019 Nr. 53-0141.5-016/5789 beantwortet das
Minis terium für Soziales und Integration in Abstimmung mit dem Ministerium
für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie hat sich die Zahl der niedergelassenen Hausärzte, Fachärzte und Zahnärz-
te im Rems-Murr-Kreis von 2008 bis 2018 entwickelt (aufgeschlüsselt nach me-
dizinischem Fachgebiet, Städten und Gemeinden)?

Hinsichtlich der Zahlen der niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzte sowie
Fachärztinnen und Fachärzte im Rems-Murr-Kreis für den Zeitraum von 2008 bis
2018 wird auf die Anlage 1, Tabelle 1.1 (Quelle: Kassenärztliche Vereinigung
Baden-Württemberg) verwiesen. 

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg führt ergänzend zu den
Angaben der Tabellen der Anlage 1 aus, dass die Anzahl der Hausärztinnen und 
-ärzte, Fachärztinnen und -ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten nach Köpfen im gesamten Landkreis und in fast jeder Arztgruppe seit
2008 gestiegen sei. Bei dieser Steigerung sei jedoch zu beachten, dass es seit dem
Vertragsarztrechtsänderungsgesetz aus dem Jahre 2007 neben einem vollen Ver-
sorgungsauftrag auch hälftige Versorgungsaufträge gebe. Bei einer reinen Anstel-
lung von Ärztinnen und Ärzten in einer Vertragsarztpraxis oder einem MVZ kön-
ne sich ein Versorgungsauftrag auch auf vier Köpfe verteilen. Die Zählung nach
Köpfen könne daher zu Annahmen führen, die gemessen an den dahinterstehen-
den Versorgungsaufträgen irreführend sein könnten. Zusätzlich müsse angeführt
werden, dass seit einigen Jahren ein Trend sichtbar werde, der zur stetig steigen-
den Zahl der in Teilzeit arbeitenden Haus- und Fachärztinnen und -ärzte führe. 
D. h. um die Arztzeit konstant zu halten, werden in Zukunft mehr Ärztinnen und
Ärzte benötigt. Tabelle 1.2 der Anlage 1 bildet exemplarisch für den Zeitraum
von 2014 zu 2019 die hinter der steigenden Kopfzahl liegende Zahl der Versor-
gungsaufträge ab und somit auch die steigende Zahl der in Teilzeit arbeitenden
Ärztinnen und Ärzte. 
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Für die Darstellung der Entwicklung der zahnärztlichen Versorgung im Rems-
Murr-Kreis hat die Kassenzahnärztliche Vereinigung folgende Tabelle zur Verfü-
gung gestellt:

2. Wie hoch ist aktuell der Versorgungsgrad im ambulanten Bereich im Rems-
Murr-Kreis (aufgeschlüsselt nach Hausärzten, Facharztgruppen und Zahnärz-
ten sowie nach Städten und Gemeinden)?

Die Versorgungsgrade der Hausärztinnen und Hausärzte kann der Tabelle 2.1 der
beigefügten Anlage 1 entnommen werden. Die hausärztlichen Planungsbereiche
sind in sogenannte Mittelbereiche, die zur kleinräumigen Betrachtung der medizi-
nischen Versorgungslage der Hausärzte dienen, unterteilt. Die drei Mittelbereiche
im Rems-Murr-Kreis lauten:

„Backnang“ (95,5 %), „Schorndorf“ (101,8 %) und „Waiblingen/Fellbach“ (86,5 %).
Die Versorgungsgrade der fachärztlichen Versorgung können der Tabelle 2.2 in
der Anlage 1 entnommen werden. Die grün hinterlegten Zellen bedeuten, dass der
Mittelbereich bzw. Landkreis für diese Arztgruppe „offen“ ist, also ein Versor-
gungsgrad unter 110 % liegt. Es können sich dort also prinzipiell noch Ärzte die-
ser Fachrichtung neu niederlassen.

Im Rahmen der allgemein-zahnärztlichen Versorgung ist der Rems-Murr-Kreis in
drei Planungsbereiche unterteilt. Zum einen der Planungsbereich Waiblingen mit

Gemeindename 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Alfdorf 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Allmersbach im Tal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Althütte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Auenwald 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Backnang, Stadt 23 21 21,5 20,5 20 21 21 19,5 19,5 19,5 18,5 
Burgstetten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fellbach, Stadt 28 28 28 29 28 30 30 29 29 31 30 
Großerlach            
Kaisersbach            
Kirchberg an der 
Murr 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
Korb 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Leutenbach 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
Murrhardt, Stadt 6 6 6 5 5 5 5,5 5,5 5,5 4,5 4,5 
Oppenweiler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Plüderhausen 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Rudersberg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
Schorndorf, Stadt 26 26 27 27 26 27 28,5 27,5 27,5 26,5 25,5 
Schwaikheim 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
Spiegelberg 1 1 1 1 1 1 1     
Sulzbach an der 
Murr 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Urbach 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Waiblingen, Stadt 38 40 39 39 38 39 38 37 37 36 37 
Weissach im Tal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Welzheim, Stadt 6 7 7 7 6 6 5,5 5,5 5,5 4,5 4,5 
Winnenden, Stadt 19 19 19 19 19 19 19 19 17 16 17 
Winterbach 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
Aspach 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Berglen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Remshalden 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Weinstadt, Stadt 13 13 12 11 11 11 10 10 10 10 10 
Kernen im Remstal 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 5 
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angrenzenden Gemeinden, zum anderen der Planungsbereich Backnang mit an-
grenzenden Gemeinden sowie der Planungsbereich Schorndorf mit angrenzenden
Gemeinden.

Die aktuelle Versorgungsdichte für die allgemein-zahnärztliche Versorgung (ohne
Kieferorthopädie) stellt sich wie folgt dar:

Grundlage für die Berechnung sind die Vorgaben der Bedarfsplanungsrichtlinie-
Zahnärzte in der derzeit geltenden Fassung. Die zugrunde gelegte bundesweit
identische Verhältniszahl beträgt ein Zahnarzt auf 1.680 Einwohner.

Für die zahnärztlichen Planungsbereiche Waiblingen und Schorndorf besteht eine
leichte Überversorgung, für den Planungsbereich Backnang besteht keine Unter-
versorgung, da diese erst dann zu vermuten ist, wenn der Bedarf den Stand der
zahnärztlichen Versorgung um mehr als 100 v. H. überschreitet. Somit ist auch in
diesem Bereich die Versorgungssituation unkritisch.

Eine Darstellung der Versorgungssituation unterhalb der jeweiligen Planungsbe-
reiche in der haus-, fach- und zahnärztlichen Versorgung ist nicht Gegenstand der
Bedarfsplanung sowohl der Kassenärztlichen Vereinigung als auch der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung und liegt dem Ministerium für Soziales und Integrati-
on daher nicht vor. 

3. Ist aufgeschlüsselt nach Arztgruppen sowie Städten und Gemeinden eine Über-
bzw. Unterversorgung im Haus- und Facharztbereich im Rems-Murr-Kreis
festzustellen?

Eine Unterversorgung besteht rechnerisch laut § 29 Bedarfsplanungs-Richtlinie/
Ärzte, wenn ein hausärztlicher Planungsbereich unter 75 % Versorgungsgrad auf-
weist. Ein fachärztlicher Planungsbereich gilt rechnerisch als unterversorgt, wenn
der Versorgungsgrad unter 50 % beträgt. Falls die Versorgungsgrade besagte
Werte annehmen, muss der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen prü-
fen, ob tatsächlich eine Unterversorgung besteht. Bei Betrachtung aller ärztlichen
und psychotherapeutischen Fachgebiete wurde in Baden-Württemberg in der ak-
tuellen Feststellung der Versorgungssituation vom 20. Februar 2019 keine Unter-
versorgung festgestellt. 

Eine rechnerische Überversorgung besteht laut § 24 der Bedarfsplanungs-Richt -
linie prinzipiell überall, wo keine Niederlassungsmöglichkeiten für eine Arztgrup-
pe existiert. 

4. Wie stellt sich aufgeschlüsselt nach Arztgruppen sowie Städten und Gemeinden
die Altersstruktur der Mediziner im Rems-Murr-Kreis im ambulanten und im
stationären Bereich dar?

Die Altersstruktur der Ärztinnen und Ärzte im Rems-Murr-Kreis in der ambulan-
ten vertragsärztlichen Versorgung setzt sich wie unten dargestellt zusammen. An-
zumerken ist, dass eine kleinteiligere Betrachtung auf Gemeindeebene aus Daten-
schutzgründen nicht möglich ist. 

Planungsbereich Einwohner Vertragszahnärzte Angestellte 
Zahnärzte Gesamt Versorgungsgrad 

Waiblingen 209.525 113 23,4 136,4 109,4 % 
Backnang 104.122 36 16,5 52,5 84,7 % 
Schorndorf 111.805 58 11,5 69,5 104,4 % 
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Das Durchschnittsalter der Hausärztinnen und Hausärzte im Rems-Murr-Kreis
beträgt 55,1 Jahre. Im Vergleich dazu beträgt das Durchschnittsalter der Hausärz-
tinnen und Hausärzte in Baden-Württemberg 56,1 Jahre. 

Für den stationären Bereich liegen auf der Ebene der Stadt- und Landkreise keine
Daten vor. Die Landesärztekammer Baden-Württemberg veröffentlicht auf der
Ebene der Ärzteschaften bzw. Wahlkreise der Bezirksärztekammern entsprechen-
de Zahlen. Die umfangreichen Daten können unter https://www.aerztekammer-
bw.de/40presse/05aerztestatistik/04c.pdf abgerufen werden. 

5. Wie wird sich voraussichtlich die demografische Entwicklung auf die Kranken-
häuser und Arztpraxen im Rems-Murr-Kreis auswirken (auch in Städten und
Gemeinden)?

Die demografische Entwicklung in den Regionen Baden-Württembergs wird
gemäß § 9 der Bedarfsplanungs-Richtlinie in den Versorgungsgrad jeder ambulant
tätigen Arztgruppe miteingerechnet und wird sich somit auch künftig analog zur
Bevölkerungsdemografie entwickeln (Demografiefaktor). Bedarfsplanerisch wer-
den damit mit steigenden Bevölkerungszahlen auch mehr Arztsitze ausgewiesen
und umgekehrt. Die Bedarfsplanungs-Richtlinie wird vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss gegenwärtig auf der Grundlage eines seit vergangenem Herbst vorlie-
genden Gutachtens weiterentwickelt. Ein wesentlicher Reformbaustein wird die
Fortschreibung des Demografiefaktors zu einem Morbiditätsfaktor sein. Darin
sollen verschiedene Altersgruppen, die Berücksichtigung des Geschlechts sowie
das Kriterium „Morbidität“ Berücksichtigung finden. Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss sieht gegenwärtig das Inkrafttreten der neuen Bedarfsplanungs-Richt -
linie im Sommer 2019 vor. 

Die stationären Fälle haben in den vergangenen Jahren bereits aufgrund der de-
mografischen Entwicklung zugenommen. Das Statistische Landesamt Baden-
Württemberg (Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 8/2018) hat festge-
stellt, dass in dem Zeitraum 2005 bis 2016 die Anzahl der Krankenhausbehand-
lungen männlicher Patienten um 21 Prozent und die der weiblichen Patientinnen
um 13,6 Prozent angestiegen ist. Davon sind bei den männlichen Patienten 
11 Prozentpunkte und bei den weiblichen Patientinnen 6 Prozentpunkte auf die
demografische Alterung zurückzuführen. Neueste landesweite Zahlen deuten al-
lerdings darauf hin, dass die Fallzahlen derzeit eher stagnieren. Worauf dies
zurückzuführen ist und wie sich die Fallzahlen mittelfristig entwickeln, bleibt
abzuwarten.

Arztgruppe bis 49 Jahre 
alt 

bis 59 Jahre 
alt 

über 60 Jahre 
alt Gesamt 

Hausärzte 71 98 78 247 
Psychotherapeuten 15 23 38 76 
Anästhesisten 1 5 2 8 
Augenärzte 11 12 5 28 
Chirurgen   9 4 13 
Frauenärzte 14 25 9 48 
HNO-Ärzte 3 5 11 19 
Hautärzte 4 6 5 15 
Fachinternisten 15 14 12 41 
Kinderärzte 18 13 4 35 
Nervenärzte 11 5 4 20 
Orthopäden 13 8 6 27 
Radiologen 8 2 2 12 
Urologen 6 5 1 12 
weitere Fachärzte 3 5 –  8 
Gesamtergebnis 193 235 181 609 
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6. Wie schätzt die Landesregierung die Entwicklung der ärztlichen Versorgung 
– differenziert nach Kliniken und Praxen – in den kommenden zehn Jahren im
Rems-Murr-Kreis ein?

Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass nicht alle Arztstellen
nachbesetzt werden konnten. Dies führte dazu, dass es immer weniger Planungs-
bereiche gibt, die für Niederlassungen gesperrt sind (vgl. Grafik 1 der Anlage 1).
Dieser Trend wird sich fortsetzen. Die Altersstruktur der Ärztinnen und Ärzte gibt
ein Indiz dafür, dass in den nächsten 10 Jahren ein großer Anteil der Ärztinnen
und Ärzte im Rems-Murr-Kreis in den Ruhestand gehen wird. Zusätzlich werden
die ausscheidenden vollzeittätigen Ärztinnen und Ärzte und ein steigender Anteil
der in Teilzeit arbeitender Ärztinnen und Ärzte einen Mehrbedarf an jungen Ärz-
tinnen und Ärzten nach sich ziehen. Die Entwicklung der ärztlichen Versorgung
im Rems-Murr-Kreis in den nächsten 10 Jahre hängt von vielen Faktoren ab (z. B.
Attraktivität der Region einschließlich ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und In-
frastruktur, Ängste vor Regressen bei Berufsanfängern, Arbeitsbedingung ambu-
lanter vertragsärztlicher Tätigkeit wie zeitliche Inanspruchnahme, insbesondere in
Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Arztberuf sowie Abbau des stetig
ansteigenden Bürokratieaufwands und Einmischung in Unternehmensstrukturen
in den Arztpraxen etc.).

Neben der demografischen Entwicklung spielen Wanderungsbewegungen und
Mobilitätsverhalten der Bevölkerung, der medizinische Fortschritt und die Verän-
derungen der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle.
Zudem kann nicht abgesehen werden, wie viele junge Menschen ein Studium für
Humanmedizin aufnehmen werden und nach Ende der Ausbildung als Arzt oder
Ärztin in der stationären oder ambulanten Patientenversorgung arbeiten werden.
Für stationär arbeitende Ärztinnen und Arzte kommt es auch darauf an, welche
Arbeitsbedingungen die Krankenhäuser anbieten. 

Grundsätzlich besteht allerdings kein Zweifel, dass die stationäre Versorgung der
Bevölkerung des Rems-Murr-Kreises mit starken Krankenhäusern in der Region,
insbesondere mit den Rems-Murr-Kliniken und dem Zentrum für Psychiatrie, auf
absehbare Zeit auf hohem Niveau gewährleistet ist.

7. Welche Bedeutung misst sie der Versorgung durch niedergelassene Haus- und
Fachärzte aufgrund der Zielsetzung bei, die pflegerische Versorgung stärker am-
bulant und im Quartier auszurichten (landesweit und im Rems-Murr-Kreis)?

Die Landesregierung misst einer ausreichenden und am Quartier ausgerichteten
vor allem haus- aber auch fachärztlichen Versorgung landesweit und auch im
Rems-Murr-Kreis große Bedeutung bei. Gerade für die Entwicklung von Quartie-
ren, die gleichermaßen für alle Generationen ein lebenswertes Umfeld bieten sol-
len, ist eine haus- und fachärztliche Versorgung ein wichtiger Faktor. Insbesondere
für die steigende Anzahl an Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf ist ei-
ne wohnortnahe ärztliche Versorgung von Bedeutung, damit sie ihren Wünschen
entsprechend solange es möglich ist in der eigenen Häuslichkeit leben können. 

Hier ist aber auf die Zuständigkeit der Selbstverwaltung und den Sicherstellungs-
auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung zu verweisen.

8. Wie viele Praxen mussten im Rems-Murr-Kreis in den vergangenen fünf Jahren
mangels eines Nachfolgers geschlossen werden (aufgeschlüsselt nach Städten
und Gemeinden)?

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg kann hierzu keine Anga-
ben machen, da eine Praxisschließung mangels Nachfolger statistisch nicht ex-
plizit gezählt wird. Aufgrund der Zahl geöffneter Planungsbereiche z. B. in der
hausärztlichen Versorgung sei nicht erkennbar, ob im Rahmen der partiellen
Öffnung die Zulassung eines Nachfolgers erfolgt sei oder ob es sich um eine
Neugründung handle. Außerdem trete in den offenen Planungsbereichen der
Praxisabgeber/die Praxisabgeberin nicht in Erscheinung, sondern nur der Pra-
xisnachfolger/die Praxisnachfolgerin als neu zugelassener Arzt/neu zugelassene
Ärztin. 
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9. Inwiefern bewertet die Landesregierung die gegenwärtige Bedarfsplanung der
Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg als angemessen unter Dar-
legung, wie sie hier ggf. Verbesserungen erreichen will?

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg legt lediglich den Bedarfs-
plan auf bzw. bereitet die darauf gründenden Beschlüsse des Landesausschusses
der Ärzte und Krankenkassen vor. Die Fortschreibung der Bedarfsplanungsblätter
erfolgt dann durch den Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen für Baden-
Württemberg. Rechtsgrundlage hierfür bilden die §§ 99 ff. SGB V i. V. m. der Be-
darfsplanung-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses. Die Bedarfspla-
nung ist somit bundesweit einheitlich geregelt. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss legt die allgemeinen Verhältniszahlen fest. Die Wiedereinführung einer
mit Zulassungsbeschränkungen belegten Bedarfsplanung im Oktober 1993 sollte
der angebotsinduzierten Nachfrage von ärztlichen Leistungen entgegenwirken.
Seitdem herrscht allerdings ein Wandel in der Ärzteschaft, da seit Jahren bezogen
auf den Versorgungsumfang mehr Ärztinnen und Ärzte benötigt werden, um das
Versorgungsniveau aufgrund des Ausscheidens älterer Ärztinnen und Ärzte zu
kompensieren. Diesen Wandel greift die Bedarfsplanungs-Richtlinie zwar auf, sie
kann jedoch nicht allein als Motivation dienen, um junge Ärztinnen und Ärzte für
eine berufliche Zukunft in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung zu ge-
winnen. Grafik 1 der beigefügten Anlage 1 zeigt die Entwicklung für Hausärztin-
nen und Hausärzte innerhalb der letzten 6 Jahre, in denen die Anzahl der offenen
Mittelbereiche sich deutlich erhöht hat.

Wie schon in der Antwort zu Frage 5 beschrieben, arbeitet der Gemeinsame Bun-
desausschuss als Gremium der Selbstverwaltung an der Fortentwicklung der Be-
darfsplanungs-Richtlinie. Neben der Fortschreibung des Demografiefaktors zu ei-
nem Morbiditätsfaktor werden auch Fragen der kleinräumigeren Beplanung in der
kinderärztlichen Versorgung sowie der Berücksichtigung von Erreichbarkeiten
oder Quoten in einzelnen Facharztgruppen diskutiert. 

10. Was unternimmt sie, um die haus- und fachärztliche Versorgung im Allgemeinen
und im Rems-Murr-Kreis im Besonderen zu verbessern (mit Angabe, welche
Programme und Initiativen es derzeit gibt)?

Das Ministerium für Soziales und Integration hat bereits im Jahr 2012 ein Pro-
gramm zur Förderung von Projekten zur Verbesserung der ambulanten ärztlichen
Versorgung in unterversorgten ländlichen Gebieten aufgelegt (Förderprogramm
Landärzte). Ziel dieser Förderung ist die Erhaltung bzw. Verbesserung der
hausärztlichen wie auch kinderärztlichen Versorgung in ausgewiesenen Förderge-
bieten im ländlichen Raum, in denen es heute schon Versorgungsengpässe gibt
bzw. perspektivisch geben kann. Antragsteller können ausschließlich Ärztinnen
und Ärzte sein, die an der hausärztlichen Versorgung nach § 73 Abs. 1 a SGB V
teilnehmen. 

Zum „akuten Fördergebiet“ des Förderprogramms Landärzte zählen (Stand: 1. Ja-
nuar 2019) im Rems-Murr-Kreis die Gemeinden Althütte, Aspach, Auenwald,
Berglen, Großerlach, Kaisersbach und Spiegelberg. In das „perspektivische För -
dergebiet“ wurden, bezogen auf den Rems-Murr-Kreis, die Gemeinden Murrhardt
und Sulzbach an der Murr aufgenommen.

Das Förderprogramm erfährt seit 2018 eine große Akzeptanz. Seit Beginn des
Jahres 2019 wurden acht Förderanträge in einem Gesamtwert von 230.000 Euro
bewilligt.

Die Landesregierung arbeitet mit verschiedenen Akteuren intensiv daran, durch
unterschiedliche Maßnahmen die Landarzttätigkeit wieder attraktiv zu machen.
Hierzu zählen unter anderem das im Jahr 2018 begonnene „Stipendienprogramm
zur Gewinnung von Medizinstudierenden für den unterversorgten ländlichen
Raum“, die Unterstützung der Veranstaltungsreihe „LAND ARZT LEBEN LIE-
BEN“ des Hausärzteverbands Baden-Württemberg und die Beschleunigung der
Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen, damit hier zugewanderte
Ärztinnen und Ärzte ihre ärztliche Tätigkeit voll aufnehmen können. Daneben
setzt sich das Ministerium für Soziales und Integration für attraktive Gestaltungs-
formen bei der Ausübung der ärztlichen Tätigkeit ein.
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Für eine langfristige Verbesserung der medizinischen Versorgungssituation hat
die Landesregierung im Grundsatz beschlossen, 150 zusätzliche Medizinstudien-
plätze einzurichten. Anlässlich der Neustrukturierung des Medizinstudiums durch
den Masterplan Medizinstudium 2020 soll außerdem geprüft werden, wie durch
verbesserte Strukturen im Medizinstudium das Interesse der Studierenden an ei-
ner späteren ärztlichen Tätigkeit in der Allgemeinmedizin und an einer Niederlas-
sung im ländlichen Raum geweckt werden kann. 

Damit ein Arzt/eine Ärztin ambulant GKV-Patienten behandeln darf, muss er/sie
eine Weiterbildung zum Facharzt/zur Fachärztin absolviert haben. Die Kassen -
ärztliche Vereinigung Baden-Württemberg fördert zusammen mit den Landesver-
bänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen die Weiterbildung zum Facharzt
mit einem finanziellen Zuschuss für die Beschäftigung eines Arztes/einer Ärztin
in Weiterbildung. Die Weiterbildungsförderung bezieht sich nicht nur auf die All-
gemeinmedizin, sondern auch auf ausgewählte andere fachärztliche Abschlüsse.
Niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen wird damit ein niederschwelliger Weg
geboten, Ärzte und Ärztinnen zur Weiterbildung anzustellen und ihnen eine ver-
gleichbare Vergütung wie im Krankenhaus zu bezahlen, um so die Weiterbildung
der jungen Mediziner und Medizinerinnen in wirtschaftlich tragfähiger Weise zu
gewährleisten.

Mit dem Programm „Ziel und Zukunft: Wir – die Ärzte und Psychotherapeuten in
Baden-Württemberg“ begegnet die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württem-
berg dem Ärztemangel und schafft Anreize für die ärztliche Tätigkeit im Süd -
westen. Im Rahmen des Projekts Ziel und Zukunft (kurz: ZuZ) unterstützt sie in
ausgewiesenen Fördergebieten die Niederlassung freiberuflicher Ärzte und Ärz-
tinnen sowie die Tätigkeit angestellter Ärzte und Ärztinnen in diesen Praxen, 
Kooperationen und Nebenbetriebsstätten. Auch für Ärzte und Ärztinnen, die in
ihrer Haus- oder Facharztpraxis eine Hospitation ermöglichen, und PJ-Studieren-
de, die ein Wahl-Tertial im hausärztlichen Bereich absolvieren, gibt es Förder-
geld. Weiterführende Informationen, zum Beispiel bezüglich der existierenden
Fördergebiete im Rems-Murr-Kreis, können folgendem Link entnommen werden:
http://www.kvbawue.de/zuz/
Die Famulatur ist Bestandteil der ärztlichen Ausbildung und hat den Zweck, die
Studierenden mit der ärztlichen Tätigkeit im ambulanten und stationären Bereich
vertraut zu machen. Zwei Monate müssen dabei verpflichtend in der ambulanten
Versorgung stattfinden, von denen ein Monat in einer hausärztlichen Praxis zu ab-
solvieren ist. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg unterstützt
Studierende, die ihre Famulatur in einer haus- oder fachärztlichen Vertragsarzt-
praxis in Baden-Württemberg absolvieren, mit Fördergeldern. Die Famulaturför-
derung ist als Taschengeld für den Famulus gedacht, wird aber immer an den Ver-
tragsarzt/die Vertragsärztin ausbezahlt.

Lucha

Minister für Soziales 
und Integration
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